
  26.11.1998 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

26.11.1998 

Geschäftszahl 

96/16/0205 

Rechtssatz 

Die Würdigung der aufgenommenen Beweise durch die Beh dient der Feststellung des für ihre Entscheidung 
maßgeblichen Sachverhaltes. In diesem Bereich der Feststellung des Sachverhaltes ist der Behörde kein 
Ermessen eingeräumt. Vielmehr hat sie gem § 167 Abs 2 BAO unter sorgfältiger Berücksichtigung der 
Ergebnisse des Abgabenverfahrens nach freier Überzeugung zu beurteilen, ob eine Tatsache als erwiesen 
anzunehmen ist oder nicht. 


